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B.1 Leistungsmerkmale 
I. Vermarktung, Herstellung und Versand der Zahnärztlichen Mitteilungen 
 
1. Projektbeschreibung  Die „Zahnärztliche Mitteilungen“ (nachfol-

gend zm) gehören zu den traditions-
reichsten Journalen der Zahnärzteschaft. 
Mittlerweile im 116. Jahrgang erschei-
nend sind die Zahnärztlichen Mitteilun-
gen, im Markt nur kurz „zm“ genannt, zu 
einer der stärksten Kommunikationsmar-
ken im Dentalmarkt herangereift, die in 
Print und Online jeweils die marktfüh-
rende Position innehaben.  
Die zm sind das offizielle Organ der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK), Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Zahnärzte-
kammern e. V. und der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung (KZBV), Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. Die re-
daktionellen Inhalte werden von einer ei-
genen, der BZÄK und KZBV zugehörigen 
Redaktion erstellt und sind nicht Teil der 
Ausschreibung   
Die Printausgabe der zm erscheint in der 
Regel 14-tägig in einer Druckauflage lt. 
IVW 4. Quartal 2025 von 78.000 Ex. Die 
verbreitete Auflage beträgt 77.814 Ex., 
davon sind 77.286 Mitgliederstücke. Die 
zm werden allen berufstätigen Zahnärz-
ten in Deutschland, die Mitglied einer 
Landeszahnärztekammer sind, (Praxisin-
haber, Assistenten und Vertreter in freier 
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Praxis, Beamte, Angestellte in Uniklini-
ken, Krankenhäusern, Bundeswehr), zu-
gestellt. 
Die Zeitschrift erscheint derzeit mit 20 
Ausgaben im Jahr (Ausgaben Januar, 
Juni, Juli, August und Dezember als Dop-
pelausgaben). Der regelmäßige Erschei-
nungstermin ist jeweils der 01. und 16. 
des Monats. Die Erscheinungstermine 
der Doppelausgaben sind wie folgt fest-
gelegt:  
Die Januar-Doppelausgabe erscheint am 
16. Januar d. J. Die Erscheinungstermine 
der Juni-, Juli- und August-Doppelaus-
gabe sind jeweils der 16. des Monats.  
Die Dezember-Doppelausgabe erscheint 
am 1. Dezember d. J. 
Produktion und Druck sind so einzurich-
ten, dass die Zeitschrift pünktlich zum Er-
scheinungstermin bei den Kammermit-
gliedern vorliegt.  
 
Ebenfalls Gegenstand der Konzession ist 
das von den Herausgebern KZBV und 
BZÄK in Ergänzung zur Zeitschrift unter 
www.zm-online.de tagesaktuelle Inter-
netangebot „zm-online“. Auch hier erfolgt 
die Erstellung der redaktionellen Inhalte 
durch die Redaktion der Herausgeber (s. 
B1, II. der Vergabeunterlagen).   
Die Rechte an den Marken „Zahnärztliche 
Mitteilungen“ und „zm-online“ und den da-
mit verbundenen Produkten (zum Bei-
spiel ePaper, Podcasts, App) liegen bei 
KZBV und BZÄK. 
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Die wirtschaftliche Verantwortung trägt 
der Konzessionsnehmer. Das Recht zur 
Akquisition von Anzeigen, Beilagen und 
Kleinanzeigen einschließlich deren Ver-
waltung wird an den Konzessionsnehmer 
übertragen. Dies gilt gleichermaßen für 
Print, Online, Newsletter und Social Me-
dia.  
Der Konzessionsnehmer stellt den Inter-
netauftritt gemäß Leistungsanforderung 
(s. B1, II. der Vergabeunterlagen) zur 
Verfügung, übernimmt die technische 
Verantwortung und ist für Hosting und Be-
trieb verantwortlich. Funktionalitäten und 
Layout sind mit den Herausgebern abzu-
stimmen.  
Der Konzessionsnehmer trägt das wirt-
schaftliche Risiko. Er beteiligt die Heraus-
geber in einem vertraglich zu definieren-
den Umfang an dem wirtschaftlichen Er-
folg (Erlöse aus Industrie- und Rubriken-
anzeigen sowie Vertriebserlöse) von zm 
und zm-online. Die jährliche Vergütung 
der Konzessionsgeber KZBV und BZÄK 
muss mindestens die Gesamtkosten in 
Höhe von 1,55 Mio. EUR decken. (s. C1 
und C3 der Vergabeunterlagen, jeweils 
unter § 6). Diese sog. Mindestvergütung 
erhöht sich jährlich um 2 % im Sinne ei-
nes Inflationsausgleichs. 
Die Mindestvergütung an die Konzessi-
onsgeber erhöht sich gemäß Angebot 
des Konzessionsnehmers um eine vari-
able, erlösabhängige Zusatzvergütung 
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(s. hierzu auch A. Bewerbungsbedingun-
gen, Ziff. 11.1). 
Die Gesamtvergütung wird jeweils zu 
50% auf BZÄK und KZBV aufgeteilt. 
Die Herausgeber haben das Recht, bei 
Verstößen gegen die Musterberufsord-
nung sowie die ethischen Grundsätze des 
Berufsstandes Werbung und PR-Inhalte 
abzulehnen. Die Verantwortung für den 
redaktionellen Teil der Marke (Print, On-
line, Digital, Social Media) liegt bei der 
Redaktion. 

2. Vergabeumfang Akquisition von Anzeigen, primär aus der 
Dentalindustrie sowie Rubrikenanzeigen 
und deren Verwaltung, Layout, Erstellung 
der Marktredaktion (PR-Beiträge vor-
nehmlich der Dentalindustrie), Termine 
(Fort- und Weiterbildungsangebote vor-
nehmlich der zahnärztlichen Körper-
schaften und der Fach- und Berufsver-
bände der Zahnärzteschaft), Produktion, 
Herstellung, Druck und Vertrieb/Versand 
für zm, zm-online, zm-Newsletter, ePaper 
und Social Media.    

 

3. ZM Terminplan/Produkti-
onsplan  

Der Produktionsplan für die zm wird jähr-
lich vom Konzessionsnehmer erstellt und 
legt nach Rücksprache mit der Redaktion 
sämtliche produktions- und druckrelevan-
ten Termine verbindlich zum Ende des 
Vorjahres für das Folgejahr fest. Dieser 
ist für beide Seiten verbindlich. Abwei-
chungen von diesem Plan bedürfen der 
Absprache und gemeinsamen Entschei-
dung.  
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3.1 Redaktionssystem Kollaborative Datenbearbeitung (web- 
bzw. cloudbasiert) im Rahmen eines 
browserbasierten marktüblichen Redakti-
onssystems mit granularer Rechte-
vergabe. Das Redaktionssystem muss 
bei mehreren Zeitschriftenproduktionen 
im deutschsprachigen Raum zum Einsatz 
kommen. Das Redaktionssystem verfügt 
über eine Schnittstelle (Integration) zum 
CMS von zm-online.  
Das Redaktionssystem sowie die für die 
Produktion erforderliche Software für die 
Redaktionsmitarbeiter sind zur Verfügung 
zu stellen. Diese verbleiben im Eigentum 
des Konzessionsnehmers. Die Hard- 
ware wird von den Konzessionsgebern 
gestellt. Für zm-online muss der Internet-
auftritt gestellt sowie Hosting, Betrieb und 
regelmäßige Aktualisierungen (Funkti-
ons- und Sicherheitsupdates) übernom-
men werden. Planbare Wartungsarbeiten 
sind mindestens vier Wochen vor der 
Durchführung schriftlich mit der Redak-
tion abzustimmen. 

Das angebotene Redaktionssystem muss einen Datenaus-
tausch zur Bearbeitung von Texten mit marktüblichen 
Textverarbeitungsprogrammen sicherstellen.  

3.2 Layout Textverarbeitung, Seitengestaltung  Weiterverarbeitung und Platzierung der von der Redaktion ge-
lieferten Texte und Bilder gemäß Styleguide bzw. Absprachen 
zwischen Layout und Redaktion; Bildrecherche im Auftrag der 
Redaktion; Der Konzessionsnehmer muss mit Vertragsbeginn 
ein Konzept für einen zeitgemäßen Heft-Relaunch vorstellen. 
Dann erfolgt ein Relaunch alle 2 Jahre. Dasselbe gilt für Online 
und sämtliche andere digitale Kanäle. Ein ebenfalls vom Layout 
entwickelter Styleguide stellt sicher, dass die Marke zm erkenn-
bar und sichtbar bleibt. 

  Fotos Gelieferte Dateien sind durch das Layout sämtlich unmittelbar 
auf Druckfähigkeit zu prüfen. Anschließend sind die Dateien 
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nachzuarbeiten und falls erforderlich in ein druckfähiges Format 
umzuwandeln bzw. anzupassen; dies kann auch eine manuelle 
Bearbeitung erfordern. 

  Freigabe  Nach Fertigstellung der layouteten Seiten seitens des Verlages 
(3 Korrekturgänge gelten als vereinbart) erfolgt die Freigabe 
durch die Redaktion auf Basis eines Proofs der gesamten Aus-
gabe. 

3.3  Regelumfang redaktioneller Teil  64 Seiten pro Ausgabe  
  Auflagenhöhe Auflage gemäß IVW 4. Quartal 2025: Druckauflage 78.000 Ex., 

verbreitete Auflage 77.814 Ex, davon Mitgliederstücke 77.286.  
  Format A4 verkleinert (207 mm breit, 280 mm hoch) 
    
 Druck  Druck 4/4-farbig Euroskala POS-Standard gemäß DIN ISO 12647 

oder gleichwertig 
  Papier-Umschlag Umschlag: 115 g/qm holzfrei glänzend Bilderdruck, Nordland 

Maxigloss oder gleichwertig  
  Papier-Innenseiten Inhalt: 57g/qm Impress Plus H 1.1 oder gleichwertig 

Änderungen der Papiersorte, Papierqualität oder Grammatur 
erfolgen im Einvernehmen.  

  Sonderleistungen Nach Absprache  
  Verarbeitung Klebegebunden 
3.4 Verpackung Verpackung Die Cellophanierung der zm aufgrund von Beilagen ist zu ver-

meiden und ist auf fünf Ausgaben pro Jahr begrenzt. Aus-
nahme: Für kleinformatige Beilagen/Booklet (regionale Bewer-
bung ID Infotage Dental, ID Fachdental) kann ein Teil der Auf-
lage gemäß PLZ-Zuordnung oder bei Warenproben die Vollauf-
lage cellophaniert werden.  

3.5 Logistik Adressierung Anlieferung der aktuellen Adressen pro Ausgabe durch den 
Herausgeber BZÄK auf Basis eines jeweils aktuellen bilateralen 
Datenverarbeitungsvertrages. 
Adressierung erfolgt nach technischem Stand durch Aufkleber 
oder Direktdruck. 

  Versand Versand als Postvertriebsstück E plus2; Versendung ohne oder 
mit Umhüllung; Adressierung (Absender, Empfängeranschrift) 
und Freimachungsvermerk auf Cheshire Etikett; Bundefertigung 
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entsprechend der Liste ZEBU-manuell oder der Datei ZEBU; 
Palettenfertigung; Premiumadresse kommt nicht zum Einsatz 

 
 


